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- Bes chul dig t ©averaehiauag e» müssen straff M u t  ereinaaderge- 
Xegt werden, um einmal erzielte Aussagen su sichern und 
bev/eissiäßig au festigen«

La der Verfasser den Standpunkt vertritt, daß in einzelnen 
absoluten Ausnahmefällen die Möglichkeit der Festlegung von 
Bedingungen bestellen bleiben sollte, bleibt nur noch einmal 
au bekräftigenä daß dies rechtspolitischen und tatsächlich 
gegebenen unumgänglichen sioherheitspolitischen Erfordernis
sen nicht sntgegesstehen darf# Deshalb ist au erwarten, daß 
mit der Novellierung der StPO solche Fragen verantwortungs
bewußt und sukuaftsorientiert geklärt werden#

Mit der vorliegenden Arbeit hofft der Verfasser,für die ge
samte Unterauchuiigsprascis des MfS Anregungen au vermitteln, 
welche Potensen eine offensive Butauag der Verteidiger- 
rechte ira Rahmen der bearbeiteten Ihnnittlungsverfahren be
inhalten#
Es wird nicht der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, da 
die Forschungen Ira Untersuchungsbereich nicht repräsentativ 
für die gesamte Unt er s uchungs ©xb o i t im MfS sein können#
Auch konnte nioht umfassend su künftigen Entwicklungen ira 
gegnerischen Vorgehen gegen die DDR und in der Höherent
wicklung der sozialistischen Rechtsordnung in der DDR Rech
nung getragen werden#


